
  

Amtliche Bekanntmachung Nr. 093/2009 
 

5. Ä N D E R U N G  
der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 01.01.2005 
 
Aufgrund von § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f.) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023), der §§ 3 und 
4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV NW S. 706 
/ SGV NW 2061) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 610) in den zur Zeit geltenden Fassungen hat der Rat der 
Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 15.12.2009 folgende Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(4) Die Benutzungsgebühren betragen jährlich je Meter Grundstücksseite 
 

• in Reinigungsklasse S 1  1,12 Euro 
• in Reinigungsklasse S 2  1,12 Euro 
• in Reinigungsklasse S 5  0,48 Euro 
• in Reinigungsklasse S 6  5,06 Euro 

 
Artikel 2 

 
§ 7 Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fassungen: 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist 
 

a) der/die Eigentümer/-in des erschlossenen Grundstückes; wenn ein Erbbaurecht besteht, an dessen 
Stelle der/die Erbbauberechtigte, 

 
b) der/die Nießbraucher/-in und sonstige zur Nutzung des erschlossenen Grundstückes dinglich 

Berechtigte. 
 

 Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels sind für den Monat, in dem die Rechtsänderung eintritt, der/die bisherige 

und der/die neue Eigentümer/-in gesamtschuldnerisch verpflichtet. 
 

Artikel 3 
 
Diese 5. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende 5. Änderungssatzung vom 15.12.2009 zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 01.05.2005 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit 
gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW 
beim Zustandekommen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 



  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Herzogenrath, den 15.12.2009 
gez. Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


